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Vernehmlassung i. S. Änderung der Verordnung über Fernmeldedienste (Härtung der 
Mobilfunknetze gegen Störungen der Stromversorgung) 
 

Hochgeachteter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation gab uns 
in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dafür danken wir 
und lassen uns gerne wie folgt vernehmen: 
 
Wir begrüssen den vorliegenden Entwurf zur Verordnung über Fernmeldedienste (FDV). Er 
stellt eine wichtige Grundlage dar für die Sicherstellung der Verfügbarkeit der Notrufdienste 
und der Kommunikation mit den Blaulichtorganisationen. Insbesondere begrüssen wir die 
Priorisierung innerhalb der Teilnehmer. Neben der Erreichbarkeit der Notrufdienste durch die 
Bevölkerung muss es den Notrufdiensten zudem möglich sein, Daten innerhalb der Organi-
sationen sowie untereinander auszutauschen. Darüber hinaus müssen Synergien mit dem 
geplanten mobilen, breitbandigen Sicherheitskommunikationssystem (MSK) im Sinne eines 
wirtschaftlichen Betriebs für alle Beteiligten koordiniert umgesetzt werden (vgl. dazu Art. 20 
des Bundesgesetztes für den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz). 
 
Im Weiteren beantragen wir die nachfolgenden Anpassungen: 
 
Zu Art. 94a, Absatz 3 
 
Absatz 3 ist mit Buchstaben e) «Rundfunkdienste der Konzessionierten Radio- und TV-Betriebe» 
zu ergänzen, so dass die Übermittlung von nicht-behördlichen Nachrichten (Rundfunk) garantiert 
werden kann. Es muss möglich sein, dass sich die Bevölkerung weiterhin auch über Mobildienste 
mit Nachrichten versorgen kann. Dies betrifft besonders Nachrichten der Konzessionierten Radio- 
und TV-Betriebe sowie der SRG, die den gesetzlichen Auftrag hat, in Notlagen die Bevölkerung 
zu informieren. Aktuelle Erkenntnisse aus der Ukraine zeigen, dass die Menschen ihre Mobilfunk-
dienste als «strategisch wichtiges Mittel» verwenden, um sich zu informieren, den Kontakt zu den 
Angehörigen aufrechtzuerhalten und sich vor Gefahren zu warnen. Die Funktionalität solcher 
Dienste erzeugt Vertrauen und Sicherheit in der Bevölkerung, was im Interesse der Behörden 
liegt und deren Handlungsfreiheit erhöht. 
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Zu Art. 96h, Absatz 2, Bst b) 
 
Die Begrenzung auf maximal 1.5 Millionen Personen ist nicht nachvollziehbar und ist daher zu 
streichen. Die Härtung der Mobilfunknetze muss auch bei Ereignissen gewährleistet sein, die 
mehr als 1,5 Millionen Personen betreffen. 
 
Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, den 
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung. 
 
 Freundliche Grüsse 

 
Für den Regierungsrat 
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